
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 92 ASGG Rechtsbelehrungen,
Amtsbestätigungen,

Vereinbarungen
 ASGG - Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2023

1. (1)In erster Instanz sind die Landesgerichte als Arbeits- und Sozialgerichte beziehungsweise das Arbeits- und

Sozialgericht Wien (§§ 2 und 3) auch dazu berufen, außerhalb von Rechtsstreitigkeiten nach besonderen

gesetzlichen Vorschriften vorgesehene Rechtsbelehrungen zu erteilen, Amtsbestätigungen auszustellen und

Vereinbarungen zu protokollieren; jedes der genannten Gerichte ist hiefür örtlich zuständig.

2. (2)In Angelegenheiten nach Abs. 1 gelten die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren außer Streitsachen;

deren Durchführung obliegt dem Vorsitzenden.

3. (3)In Angelegenheiten nach Abs. 1 sind die Schriften und Amtshandlungen von den Gerichts-, Justizverwaltungs-

und Stempelgebühren befreit.

In Kraft seit 01.03.1993 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asgg/paragraf/2
file:///

	§ 92 ASGG Rechtsbelehrungen, Amtsbestätigungen, Vereinbarungen
	ASGG - Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz


